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Ihr Schreiben von 06. Juni 2012

Sehr geehrte Frau Dräger,

haben Sie vielen Dant ftr Ihr Schreiben an Frau Ministerin Dr. Schröde., in welchem Sie ihl
die Beschlüsse der 21. Bundeskonferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen

Frauenbürcs und Gleichstellungsstellen (BAG) übemitteln, die vo m 22. bis 24. Aptil2012 n
Düsseldo.f stattgefunden hat.

Ich fteue mich sehr über das individuelle Engagement lher Mitglieder vor Ort wie auch im
Rahmen der BAG, die flt uns ein wichtiger Kooperationspaitnq der Gleichstellungspolitik

für Frauen und Mlinner ist. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

schätzt dieses Engagement seit Jahren in hohem Maße ruld hat Ihen Verband deswegen

immer wieder unterstützt. Die diesjähige Brurdeskonferenz wurde daher nicht nur zu emem

erheblichen Teil aus Mitteln unseres Etats finanziefi, auch hat He1a Dr. Kues,

Parlamentarischer StaatsseketZir im Buildesministerium ffir Familie, Senioren, Frauen uItd

Jugend, die Eröffnungsrede zw Konferenz gehalten.
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sELrE 'z Eine zuhüllsorientierte Gesellschaftspolitik kann nü gelingen' wenn verschiedene Akteure

aus Politik. verbänden, der wifischaft ünd der Zivilgeselischaft miteinander in einen offenen

Dialog teten' rlm die anstehenden Herauslorderungen gemeinsam zu meistem Die Arbeit

lhres verbandes und hsbesondere Ihre jüngste Bundeskonferenz ist mit dem vielfüitigen

Programm und den zalJrcichen geladenen Rednerinnen und Rednem' Gästen so\\ie

Expertinnen rmd Expefien Ausdruck dieses Dialogs Vor diesem Hintergund begrüße ich

ar.rch die thematiscbe Breite der Beschlüsse' die Sie auflhrer Bundeskonferenz gefasst haben

Die Bescl üsse zeigen dass sich fllr Verband engagiert und aktiv in die Disl-ussion um die

Elreichung faüer Chancen für frauen und Männer einbringt Dafitu möchte ich Ihnen an

dieser Stelle meinen garz heülichen Dank aussprechen'

Mit den Beschlüssen, die Sie uns mit der Bitte um Stellungnahme übemittelt haben' haben

wir uns intensiv auseinandergesetzt Wie wi{ erfahren haben' haben Sie auch andere Ressorts

der Bundesregierung angeschrieben ln unserer Anhvofi verweisen wir daher an mehreren

Slellen aul das lachlich /ucländige Mini'rerium'

Die ersten beiden Bescl üsse, die Sie uns übermittelt haben' behändeln ganz grundsätzlich die

cleichstellungspolitik der Bundesregierung Zum einen fordem Sie' die Empfehlungen des

Gutachtensdersachveßt:indigenkommissionzumErstenGleichstellungberichtder

Burdesregierung umzusetzen' zun anderen $ünschen Sie die PrüfLlng der

Gleichstellungspolitik auf Konsistenz Beide Punkte sind nicht voneinander zu frennen- denn

die Empfehlungen des Gleichstellungsberichts beinhalten ebenso eine Forderung nach einer

Prüfung der Konsistenz; auch zeigl der Erste Gleichstellungsbericht in vielerlei Hinsicht

bereits Mittel und Wege aul', um sich einer solchen Konsistenz anzunähem Es sei hier nur auf

das Kapitel ,,Rolienbilder und Recht" des Ersten Gleichstellungsberichts verwiesen Auch die

Bundesregiemng hat in iber Stellungnahme zum Ersten Gleichstellungsbericht bereits ein

$undsätzliches Handlungserfordemis festgestellt:

fDie Sachverständige0Jrommissionl konnte in ihrem Gutachten zeigen' dass Flauen

""n *u*"r- 
'" 

unrerlchiedlichen I ebensph'ben enl'prechend d'rn im Recht
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sErE3 verankerten Rollenbildem handeln, wodurch insbesondere Frauen in nachfolgenden
Lebensphasen mitunter erhebliche Nachteile entstehen köülen. Der Grund für diese
Nachteile liegt in der Widerspdchlichkeit der Erwartungen, die im Recht für
unterschiedliche Lebenssituationen und liir unterscliedliche Lebensphasen formuliert
sind. [...] Vor diesern Hintergrund eltstehen für das Entwicklungsziel einer
Konsistenz zr,vischen Rechtsbereichen leuartige Herausforderungen.,,

Gleichzeitig verweist die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum Ersten

Gleichstelhmgsbericht daraul dass der im Koalitionsvertmg vereinbarte ,,Rahmenplan zur

gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und M:innem in allen phasen des Lebensverlaufs.,

dazu genutzt werdel soll. um den ki]nftigel Handhmgsbedarfin der Greichstellungspolitik zu

eruieren. Dieser Rahmenplan wird selbstverständlich auch die Ergebnisse und Empfehlungen

des Ersten Gleichstellungsberichts berücksichtigen.

Üfoer den Ersten Gleichstellungsbericht wie auch über die Absicht eines Rahmenplam berät

derzeit der Deutsche Bundestag. So haben die die Brmdesregierung tragenden FraLlionen zum

i0l. Internationalen Frau€ntag im Jahr 2012 den Antrag ,.Geschlechtergerechtigkeit im
Lebensverlauf' (Drucksache 1718879) im Brmdestag eingebracht. Dieser Antrag würdigt urd
begrüßt nicht nul den Ersten Gleichstellungsbericht sowie die Nutzung der

Lebensverlaufsperspektive, er fordert die Bundesregierung auch dazu auf, künftig injeder
Legislaturperiode einen Gleichstellungsbericht vorzülegen und mit den Vorbereitungen flir
den Zweiten Gleichstellungsbericht unmittelbar zu beginnen. Weiterhin fordem die

Antragsteller die Vorlage des oben genannten Rahmenplans sowie ,,dem im Ersten

Gleichstell'ngsbericht formulierten Anspruch an eine konsistente Gleichstellungspolitik in
Lebensverlaufsperspektive zu genügen, indem Schwerpunrtthemen der Greichstellungsporitik

anhand ihrer weichenstellenden Bedeutung im Lebensverlaufvon Frauen und Märuem

identifiziert und Rahmenbedingungen so verändert werden, dass Fel.ianreize zur

Überbewertung kuzfristiger Vorteile zulasten langfristiger Nachteile im

Gescl[echterverhziltnis abgebaut werden."
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sErE4 Die BAG und die die Bundesregierung tragenden Fraktionen des Bundestages verfolgen

damit garz ähdiche Ziele. Sobald der genannte Antrag de. Koalitionsfraktionen im

Bundestag beschlossen und in den zitierten Pud<ten keine Anderung mehr erfolgt ist, wird

sich die Bundesregierung der parlamentarischen Aufoäge annehmen. Wir würden es seht

begrüßen, bei den dann anstehenden Aufgaben in der BAG auch weiterhin eine engagierte

und aktivierende Partnerin zu haben.

a) Zu Ihrem Beschluss zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), in dem Sie den aus lhrer

Sicht bestehenden Reformbedarf benennen, möchte ich Folgendes ausflihren:

lch stiüme l1men zu, dass der Unterhaltsvorschuss eine besondere Leistung für

Alleinerziehende und ihre Kinder ist, dem deshalb eine herausragende Bedeutung

zukommt. Der Untefialtsvorschuss untersttltzt alleinerziehende Eltemteile

vorübergehend, weil alleinerziehende Eltemteile ihre Kinder in der Regel unter

erschwerlen Bedingungen erziehen und bei Ausfall von Unterhaftsleistungen des

anderen Eltemteils nicht nur fiir die Beteuung und Erziehung des Kindes sorgen,

sondem auch im Rahmen il'rrer Leistungsfühigkeit fllr den von dem anderen Eltemteil

ausbleibenden Unterhalt aultonmen müssen. Alieinerziehende Eltemteile und ihre

Kinder sind in dieser Lebenssituation besonders zu unteistützen und finanziell zu

entlasten. Gerade wenn die Kinderjung sind, ist die Lebenssituation besonders

schwierig.

Voraussetzung für den Bezug von Leistungen nach dem UVG ist, dass das Kind bei

einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem

Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt lebt. Der Anspruch des Kindes endet

somit in dem Augenblick, in dem der Eltemteil, bei dem das Kind lebt, (wieder)

heiratet; unerheblich ist hierbei, ob dieser den anderen Elternteil oder einen

Stiefelternteil heiratet. Der Unterhaltsvorschussanspruch ist bei Heirat ausgeschlossen,

weil die oben beschriebene Belastungssituation sich im Fall der (Wieder-)Heint

deutlich entsch:irft, was auch dem Kind zu Gute kommt. Der alleinerziehende
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Eltemteil muss die schwierige Situation nun nicht mehr alleine bew:iltigen, weil davon

auszugehen ist, dass der neue Ehegatte die Familie wesentlich entlastet. Der

Stiefeltenteil kann im Gegensatz zu einem neuen, nichtehelichetl LebensgeliihrteD

durch die Heirat eigene finanzielle Vorteile aufgnrnd des Stielkindes haben, wie zum

Beispiel den Zfilkindvorteil beim Kindergeld urd Erleichtemngen bei der Steuer

(Freibetäge ffiI Kinder) oder bei der Krantenversichenmg. Die finanzielle Situation

des alleinerziehenden Eltemteils wird insbesondere daduch entschärft, ueil er oder

sie grundsätzlich einen Unterhaltsanspruch gegen den neuen Ehegatten hat. Die

Rechtm?ißigkeit des Anspruchsausschlusses bei Heirat wurde vom

Bundesverwalhmgsgericht bestätigt (BVerwG vom 7.12.2000, Az.5 C 42199). Dle

Vereinbarkeit von $ 1 Abs. 1 Nr. 2 UVG mit Ar1. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) in

Verbindung mit Alt. 6 Abs. 1 GG wurde durch das Bundesverfassungsgericht

(l'lichtamahmebeschluss vom 03.03.2004, Az. 1 Bvl" 13/00) nicht in Zweifel gezogen.

Wegen der auch aus Sicht des Bundesministeriunts fil Familie, Senioren, Frauen und

Jugend besonderen Bedeutung des Unterhaltsvorschusses haben wir uns gleich zu

Beginn dieser Legislaturperiode dafür eingesetzt, dass die Unterhaltsvorschusssätze

erheblich gestiegen sind. Der monatliche Unterhaltsvorschuss betrug bis zum 31.

Dezember 2009 fiir Kinder von 0 bis 5 Jahren bis zu 117 Euro und für Kinder von 6

bis 11 Jahren bis zu 158 Euro. Zum 1. Januar 2010 *rrden duch die Arhebung des

Kinderfreibetrags durch das Gesetz zur Besclieunigung des Wirlschaftswachsturns

(Wachstumsbeschleunigungsgesetz) vom 29. Dezember 2009 (BGBI. I 2009, Seite

3950) die Sätze deutlich angehoben: Der Unterhaltsvorschuss beträgt seitdem flir

Kinder vor 0 bis 5 Jahren bis zu 133 Euro und ffir Kinder von 6 bis 1 I Jahen bis zu

180 Euro. Eine darüber hinausgehende Anspruchserweite mg ist aüs haushalterischen

Gdinden nicht möglich. lm Jahr 2011 haben Bund und LZinder zusammen gut 922

Mio. Euro fü. den Unterhaltsvorschuss ausgegeben. Um den alleineziehenden

Eltemteilen und ihren Kindem die unterstützende Wirkung des Unterhaltsvorschusses

so einfach und so effektiv wie möglich zukommen zu lassen. hat das
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b)

c)

Bundesministerium flir Familie, Senioren, Frauen rmd Jugend zudem einen

Gesetzentwu.f zur Entbürokiatisierung des Unterhaltsvorschusses eingebracht, der

sich derzeit im parlamentarischen Verfahren befindet-

Die Bundesregierung hat am 15. August 2012 den .,Bericht zur Situation der

Frauenhäuser, der Fachberatungsstellen und anderer Unterstützungsangebote für

gewaltbetoffene Frauen und deren Kinder" vorgelegt, der rmter anderem das gesamte

bestehende Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder sowohl durch

quantitalive und qualitative Daten zu den vorhandenen Unterstützungsangeboten in

allen Bundesl:indern ais auch hinsichtlich seiner verfassungs- und soziairechtlichen

Rahmenbedingungen abbildet urid analysiefi. Ein zweiterjudstischer Teil des

Berichtes setzt sich anch mit der Frage der Gesetzgebungskompetenz und den

Finanzierungsregelungen aüseinander. Der Bericht kann den Verantwortlichen auf

allen staatlichen Ebenen Perspektiven der Weiterentwicklung aufzeigen und dadurch

einen Beitrag für die weitere Slützung des Hilfesystems im Bereich Gewalt gegen

Frauen leisten.

Zu dem Beschluss Nummer sieben verweisen wir auf die Stellungnahme des

zuständigen Bundesministedums für Gesrmdheil. Gleichwohl begrüßt das

Bundesfanilienministedum den Beschluss der BAG kommunaler Ftauenbüros. Die

Integration der Gewaltthematik in die Aus-, Fort- und Weiterbildügsinhalte der

medizinischen Berufe ist von großer Bedeutung, um ?irztliche und nichtärztliche

Berufsgruppen in die Lage zu versetzen, ihre Schlüsselrolle in der Prävention von

häuslicher Gewalt und in der Behandlung gesundheitlicher cewaltfolgen kompetent

wahzunehmen. Durch die Förderung von mehreren Projekten zur Verbesserung der

gesundheitlichen Versorgung von gewaltbetroffenen Frauen, insbesondere dltch das

2011 abgeschlossene Projekt ,.MIGG - Medizinische Interuention gegen Gewalt" hat

das Bundesl'amilienministedum dazu beigetragen, die Fort, und Weiterbildung der

medizinischen Berufe zu dieser Thematik zu unterstützen. Im Rahmen der Projekte
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sEnT wurden u.a. Fotbildungscurricula, Trainer Semitare, Materialien für die ?üztliche

Tätigkeit und Dokumentationsbögen flt eine praxisodentierte Anwendung md eine

gerichtsverwertbäre Befunddokumentation entwickelt und zur Verfügung gestellt. Um

die Einfiihrung von Inventionsprograümen zum Ungang mit von Gewalt betrofl'enen

Patientinnen in die Gesundheitsversorgungsstukturen auf regionaler Ebene zu

unterstützen, uurden die Erfahrungen aus dem MIGG-Projekt in einem

praxisorienrienen lrnolemenlierungsleitfdden zu.ammengelasst. Der Leitladen:owie

weitere wichtige Materialien und Informationen zur Nutz.rng in der gesundheitlichen

Versorgu[g stehen aufder vom Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und

Jugend initiierten Website www.Gesundheit-und-Gewalt.de zur Verfü gung.

d) Hinsichtlich Ilrer Beschlüsse Nummer 4 (,,Aufnahme von weiblicher

Genitalverstünmelung in den Diagnoseschlüssel der gesetzlichen Krankenkassen")

und Nummer 5 (,.Übemahme der Kosten f'ür Befunddokunentation bei

Gewalteinflüssen insbesondere häusliche Gewalt - durch die ISantentassen")

verweise ich aufdie Stellungnahme des zuständigen Bundesministeriums für

Gesundheit.

Mit fieundlichen Grüßen

O"*o
Renate Augstein


